
Neue NoVA Berechnung ab 2021: 

 

Vorwort: 
 

Das neue NoVA-Gesetz sieht ab 2021 beim Pkw eine jährliche Verschärfung der NoVA-Formel vor. 

Erstmals ab 1.1.2021 ändert sich die NoVA-Formel, und der 115 g Abzug reduziert sich auf 112 g. 

Da es bei längeren Lieferzeiten jetzt schon notwendig sein kann, dass man in fsales / SMIT die neue 

Berechnung auswählen kann, haben wir die angepasste Formel bereits auswählbar gemacht. 

Somit können Sie Fahrzeuge, welche erst im Jahr 2021 ausgeliefert werden, bereits mit der korrekten 

NoVA berechnen. 

 

NoVA Berechnung: 
 

Die Nova wurde im Jahr 2020 folgendermaßen errechnet: 

(als Beispiel wird mit einem WLTP-Co2 Wert von 150 g/km gerechnet) 

 

Berechnung 2020: 

  (WLTP Co2 – 115) / 5 = Nova-Prozentsatz 

  (150 – 115) / 5 = 7% 

 

 

Berechnung 2021: 

  (WLTP Co2 -112) / 5 = Nova-Prozentsatz 

  (150 – 112) / 5 = 7,6  

 

wenn man diesen Wert rundet erhält man einen NoVA-Prozentsatz von 8% 

 

 
 



 

 

In fsales / SMIT können Sie die NoVA Berechnung mit dem Dropdown umschalten: 

 

 
 

 

Bitte beachten Sie, dass der neue NoVA-Prozentsatz nur berechnet werden kann, wenn auch ein Co2 

Wert hinterlegt ist! 

Wird ein fixer NoVA-Prozentsatz eingetragen, so wird immer mit diesem gerechnet. 


